
München, 03.08.2005 

Mandantenrundschreiben August 2005 
 
 
Sehr geehrter Internetuser, 
sehr geehrte Internetuserin, 
 
nachfolgend möchten wir Sie mit den steuerlichen Neuerungen der letzten Monate vertraut 
machen. Wir hoffen, dass wir Ihnen wieder wertvolle Informationen zur Verfügung stellen kön-
nen. 
 

Termine August 2005 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag2

10.8.2005 15.8.20054 10.8.2005 

Kapitalertragsteuer, Solida-
ritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer nach dem 31.12.2004 erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen. 

Umsatzsteuer3 10.8.2005 15.8.20054 10.8.2005 
Gewerbesteuer4 15.8.2005 18.8.2005 15.8.2005 
Grundsteuer4 15.8.2005 18.8.2005 15.8.2005 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 

10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben 
werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag 
der Stichtag. Nach dem Steueränderungsgesetz 2003 werden bei einer Säumnis der Zah-
lung bis zu drei Tagen keine Säumniszuschläge erhoben. Um die Frist zu wahren, sollte die 
Überweisung einige Tage vorher in die Wege geleitet werden. 

2 Für den abgelaufenen Monat. 
3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vier-

teljahreszahlern mit Fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Wo Mariä Himmelfahrt ein Feiertag ist, gilt statt des 15.8. der 16.8. und statt des 18.8. der 

19.8. 

Elektronische Abgabe von Steueranmeldungen: Keine Ausnahme 
mehr 
Nach dem Steueränderungsgesetz 2003 sind Lohnsteueranmeldungen und Umsatzsteuervor-
anmeldungen seit dem 1.1.2005 elektronisch an die Finanzverwaltung zu übermitteln. Dazu 
wurde das Softwareprogramm ELSTER bereitgestellt. Die Finanzverwaltung wollte zunächst 
nicht beanstanden, wenn Anmeldungen bis 31. März 2005 noch in Papierform abgegeben wur-
den. Ab 1. April 2005 sollte nur noch die elektronische Übermittlung zulässig sein. Nach einem 
Erlass des Finanzministeriums Nordrhein-Westfalen konnten Lohnsteueranmeldungen und 
Umsatzsteuervoranmeldungen weiter in Papierform abgegeben werden, weil das Gesetz nur 
die Art, nicht aber die Form der Übermittlung vorschreibt. Dieser Erlass ist inzwischen wieder 
aufgehoben worden. Das Bundesministerium der Finanzen hatte die Abgabe auf Papier bis zum 
31. Mai 2005 zugelassen. Diese begrenzte Ausnahmeregelung ist nicht verlängert worden. 
Das Finanzgericht Hamburg sieht die Übertragung der Steueranmeldungen in elektronischer 
Form als unbillige Härte an. Die Finanzverwaltung sieht das aber nicht so. 
Der Deutsche Steuerberaterverband ist der Ansicht, dass die ausschließlich elektronische Ab-
gabe nicht durch das Gesetz gedeckt ist. Unternehmer, die ihre Steueranmeldungen weiterhin 
in Papierform abgeben wollen, sollten sich deshalb auf § 150 der Abgabenordnung berufen. 



 
Steuerliche Informationen August 2005 Dr. Gerl & Partner 

Steuerberatungsgesellschaft 
  
 

99997 Seite 2 

Steuerliche Behandlung von Beiträgen zur gesetzlichen Unfallver-
sicherung 
Beiträge an die Berufsgenossenschaften sind grundsätzlich als Betriebsausgaben abzugsfähig. 
Dies gilt auch für die Beiträge pflichtversicherter oder freiwillig versicherter Einzelunternehmer 
und Gesellschafter einer Personengesellschaft. 
In diesen Fällen sind die Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung Betriebseinnah-
men, die allerdings einkommensteuerfrei sind (z. B. Unfallrenten). 
Die freiwilligen Beiträge von Gesellschafter-Geschäftsführern einer Kapitalgesellschaft und 
Vorstände juristischer Personen sind als Werbungskosten abzugsfähig. Bei Übernahme der 
Beiträge durch den Arbeitgeber liegt Arbeitslohn vor. Bei Gesellschafter-Geschäftsführern einer 
GmbH muss die Übernahme der Beiträge im Anstellungsvertrag geregelt werden, weil sonst 
eine verdeckte Gewinnausschüttung angenommen wird. 
Freiwillige Beiträge anderer Personen, die keine arbeitsvertraglichen Leistungen erbringen, 
z. B. Ehegatten, die unentgeltlich im Unternehmen ihres Ehegatten tätig sind, stellen Sonder-
ausgaben dar. Die Leistungen der Berufsgenossenschaften sind auch in diesen Fällen ein-
kommensteuerfrei. 

Keine passive Rechnungsabgrenzung bei vorzeitiger Beendigung 
eines zeitlich befristeten Dauervertrags 
Steht einer Entschädigung für die vorzeitige Beendigung eines zeitlich befristeten Dauerver-
trags keine konkrete Leistung entgegen, kann nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
keine Verteilung des Entschädigungsbetrags auf die ursprüngliche Laufzeit erfolgen. 
Der Entscheidung lag die vorzeitige Aufgabe von Hausverwalterverträgen gegen eine Entschä-
digung zu Grunde. Der Hausverwalter wollte die Entschädigung durch Bildung einer passiven 
Rechnungsabgrenzung auf die Restlaufzeit des ursprünglichen Vertrags verteilen. Da dieser 
Entschädigung jedoch keine konkrete Leistungsverpflichtung oder Duldungsverpflichtung zu 
Grunde lag, musste der Hausverwalter die Entschädigung in voller Höhe im Jahr der vorzeitigen 
Beendigung versteuern. 
Hat der Entschädigungsempfänger noch Leistungen zu erbringen oder Duldungen hinzuneh-
men, kann eine zeitliche Verteilung der Entschädigung erfolgen. Die Urteilsbegründung führt 
das Einhalten von Wettbewerbsverboten, Mühlenstilllegungen, Nichtvermarktungsprämien, die 
Unterlassung von Energiegewinnung und die Einräumung von Dienstbarkeiten als Beispiele an. 

Keine außerordentliche Absetzung für Abnutzung eines Software-
programms bei Erscheinen einer neuen Programmversion 
Sofern außergewöhnliche Umstände zu einem Wert eines Wirtschaftsguts führen, der unter 
dem Wert liegt, den dieses Wirtschaftsgut bei Inanspruchnahme der planmäßigen Abschrei-
bung haben würde, kann bei materiellen und immateriellen Wirtschaftsgütern über die planmä-
ßige Abschreibung hinaus eine Absetzung für außergewöhnliche technische oder wirtschaftli-
che Abnutzung vorgenommen werden. 
Eine Absetzung für außergewöhnliche Abnutzung setzt die Beeinträchtigung der Nutzungsfä-
higkeit voraus. Bei einem objektiv noch funktionsfähigen Softwareprogramm ist dies nicht der 
Fall. 
Das Finanzgericht Münster entschied, dass das Erscheinen einer neuen Programmversion nicht 
zu einer außerordentlichen Absetzung für Abnutzung berechtigt, wenn die Möglichkeit der sinn-
vollen Nutzung der „alten” Software nicht endgültig entfallen ist. 
Der Bundesfinanzhof muss sich nun mit dem Fall beschäftigen. 

Lotteriegewinn als Einnahme aus nichtselbstständiger Arbeit 
Gewinne der Arbeitnehmer aus einer betriebsinternen Verlosung (Lotterie, Tombola) sind 
grundsätzlich Arbeitslohn. Steuerpflichtiger Arbeitslohn liegt aber nur bei einem Geldgewinn vor 
und bei einem Sachgewinn, der die Grenze der Aufmerksamkeit (40 €) überschreitet. Diese 
Sachbezüge bleiben aber trotzdem unversteuert, wenn der Arbeitnehmer im selben Kalender-
monat Sachbezüge im Wert von insgesamt nicht mehr als 44 € erhält. 
Das Finanzgericht Münster entschied, dass ein Lotteriegewinn (Goldbarren) in Höhe von 
25.500 € zu den steuerpflichtigen Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit gehört. Die Beson-
derheit des Falls lag darin, dass nicht der Arbeitgeber, sondern ein Lieferant des Arbeitgebers 
die Lotterie durchführte. Das Finanzgericht sah dennoch eine enge Verknüpfung zwischen der 
Tätigkeit des Arbeitnehmers und dem Gewinn. 
Der Bundesfinanzhof muss nun abschließend entscheiden. 
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Rentenversicherungsbeiträge als vorweggenommene Werbungs-
kosten 
Auf Grund der geänderten Besteuerung der Renten nach dem Alterseinkünftegesetz stellt sich 
die Frage, ob Rentenversicherungsbeiträge weiterhin als Sonderausgaben oder als vorab ent-
standene Werbungskosten abzugsfähig sind. Dies könnte auch schon für vor dem 1.1.2005 
gezahlte Rentenversicherungsbeiträge gelten. 
Beim Bundesfinanzhof sind inzwischen mehrere Verfahren anhängig, so dass betroffene Steu-
erzahler gegen ihre Einkommensteuerbescheide Einspruch einlegen und Ruhen des Verfah-
rens beantragen können. Es bleibt abzuwarten, ob die Finanzverwaltung solche Bescheide 
zukünftig mit einem Vorläufigkeitsvermerk versieht. 

Begrenzung der steuerlichen Abziehbarkeit von Kinderbetreu-
ungskosten Alleinerziehender verfassungswidrig 
Der Gesetzgeber hatte in den 1980-er Jahren für Alleinerziehende die Möglichkeit eingeräumt, 
für jedes Kind, das zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht das 16. Lebensjahr vollendet hat-
te, einen Pauschbetrag von 480 DM pro Kind als Kinderbetreuungskosten geltend zu machen. 
Wurden die Kosten im Einzelnen nachgewiesen, waren diese ab 1997 um die sog. zumutbare 
Belastung zu kürzen. Ab dem Jahr 2000 ist die Vorschrift aufgehoben und am 1.1.2002 durch 
eine neue ersetzt worden. 
Das Bundesverfassungsgericht hat nunmehr entschieden, dass die Kürzung der einzeln nach-
gewiesenen Kinderbetreuungskosten um die zumutbare Belastung verfassungswidrig war. 
Betroffene Alleinerziehende können nun mit einer Steuererstattung rechnen, soweit die zu 
Grunde liegenden Bescheide noch nicht bestandskräftig sind. 

Kindergeldberechtigung eines Kindes getrennt lebender Eltern bei 
Aufnahme sowohl im Haushalt der Mutter als auch des Vaters 
Ein Kind getrennt lebender Eltern gilt als in den Haushalt beider Elternteile aufgenommen, wenn 
es sich bei beiden in annähernd gleichem zeitlichen Umfang aufhält. In einem solchen Fall 
erhält das Kindergeld derjenige Elternteil, der von den Beteiligten dafür bestimmt wurde. Auch 
eine vor der Trennung getroffene Bestimmung bleibt wirksam, bis sie von einem der Berechtig-
ten widerrufen wird. 
Die dazu ergangene Entscheidung des Bundesfinanzhofs betraf einen Fall getrennt lebender 
Eltern, die wechselseitig die Kinder in ihrer Obhut hatten. Die Kindergeldkasse forderte das 
Kindergeld von der Mutter zurück, da es die Kinder im Haushalt des Vaters aufgenommen sah. 
Diese Auffassung teilte das Gericht nicht. 

Keine Schenkung zwischen Ehegatten bei unmittelbarer Grund-
stücksübertragung der Schwiegereltern auf ihren Schwiegersohn 
Schwiegereltern hatten dem Ehemann ihrer Tochter ein Grundstück übertragen. Der Übertra-
gungsvertrag enthielt die Formulierung, dass die Zuwendung auf Veranlassung der Tochter 
erfolgen sollte, es handele sich um eine ehebedingte Zuwendung. 
Die beteiligten Personen sahen in dieser Übertragung zunächst eine Schenkung der Eltern an 
ihre Tochter und danach eine Schenkung der Ehefrau an ihren Ehemann. Unter Berücksichti-
gung der Freibeträge wäre der Übertragungsvorgang damit schenkungsteuerfrei gewesen. 
Der Bundesfinanzhof folgte dieser Beurteilung nicht. 
Es handelte sich um eine unmittelbare Schenkung der Schwiegereltern an ihren Schwiegersohn 
und nicht um eine Kettenschenkung (Eltern auf die Tochter und danach Ehefrau auf ihren Ehe-
mann). Für die Beurteilung war die Frage entscheidend, ob die Tochter zu irgendeinem Zeit-
punkt über eine eigene Entscheidungsmöglichkeit hinsichtlich der Verwendung des Schen-
kungsgegenstands Grundstück verfügte. Diese Frage wurde vom Gericht verneint. Daran än-
derte auch die vertragliche Formulierung nichts, dass die Übertragung auf Veranlassung der 
Tochter als ehebedingte Zuwendung erfolgte. Die Tochter war zu keinem Zeitpunkt mit dem 
Grundstück ihrer Eltern bereichert. Deshalb konnte sie auch ihrem Ehemann kein Eigentum an 
dem Grundstück verschaffen. 
Die Beurteilung hatte zur Folge, dass statt der Steuerklasse I für eine Schenkung an die Toch-
ter die Steuerklasse II für die Schenkung an den Schwiegersohn anzuwenden war und im Übri-
gen statt eines Freibetrags von 205.000 € nur ein solcher von 10.300 € zur Anwendung gelang-
te. 
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Berichtigung von Rechnungen für die Umsatzsteuer 
Auf eine Anfrage des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes hat die Oberfinanzdirektion 
Nürnberg zur umsatzsteuerlich korrekten Berichtigung von Rechnungen Stellung genommen. 
Sie unterscheidet dabei zwischen 
• der Berichtigung einer Rechnung auf Grund fehlender oder unrichtiger Rechnungsangaben 

und 
• der Berichtigung einer Rechnung zur Korrektur der steuerlichen Bemessungsgrundlage. 
Für die erste Kategorie der Berichtigungen wird klar gestellt, dass der Rechnungsempfänger 
von sich aus den Inhalt der ihm erteilten Rechnung nicht mit rechtlicher Wirkung verändern 
kann. Solche Berichtigungen können ausschließlich vom Rechnungsersteller vorgenommen 
werden. 
Bei Unstimmigkeiten zwischen Leistendem und Leistungsempfänger, z. B. über die Höhe des 
geschuldeten Entgelts für die Leistung wegen unterschiedlicher Vorstellungen über das Auf-
maß, kann die Berichtigung nach den Vorschriften über die Änderung der Bemessungsgrundla-
ge vorgenommen werden. Das Gleiche gilt, wenn der Leistungsempfänger einseitig eine Kür-
zung des zu zahlenden Entgelts vornimmt. Der Leistungsempfänger kann sich in solchen Fällen 
nicht darauf berufen, dass er für Zwecke des Vorsteuerabzugs zwingend eine berichtigte Rech-
nung benötigt. Der Vorsteuerabzug des Leistungsempfängers bleibt auch bei Meinungsver-
schiedenheiten unberührt. 

Vorsteuerabzug für ein vom Ehegatten unternehmerisch genutztes 
Arbeitszimmer 
Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass der Unternehmer-Ehegatte die bei Errich-
tung des privaten Wohnhauses anfallende Umsatzsteuer als Vorsteuer abziehen kann, soweit 
sie auf ein für die unternehmerische Tätigkeit genutztes Arbeitszimmer entfällt. Ist der Unter-
nehmer-Ehegatte nur teilweise Eigentümer des Grundstücks, kann er die Vorsteuer maximal in 
Höhe seines Miteigentumsanteils geltend machen. Es ist unschädlich, wenn die Baurechnun-
gen auf beide Eheleute als Grundstückseigentümer lauten. 
Beispiel: 
Die Eheleute errichten auf einem ihnen je zur Hälfte gehörenden Grundstück ihr Wohnhaus. Die 
Baukosten betragen 300.000 € zuzüglich 48.000 € Umsatzsteuer. Die Nutzfläche des Arbeits-
zimmers, das der Unternehmer-Ehegatte U nutzt, beträgt 15 % der Gesamtnutzfläche. 
U kann 15 % von 48.000 € = 7.200 € Vorsteuer abziehen. Dieser Betrag wird nicht halbiert, weil 
U nur zur Hälfte Eigentümer des Grundstücks und damit auch des Gebäudes ist. Würde die 
unternehmerisch genutzte Fläche 60 % betragen, könnte U nur 50 % = 24.000 € abziehen. 
U kann auch seinen gesamten Miteigentumsanteil ins Unternehmensvermögen einlegen und 
dann 24.000 € Vorsteuer abziehen. Er muss dann jedoch den auf die private Nutzung entfallen-
den Teil nach und nach als unentgeltliche Wertabgabe der Umsatzsteuer unterwerfen. 

Keine Sozialversicherung bei Ferienjobs von Schülern 
Werden Schüler in den Ferien beschäftigt und ist die Dauer der Beschäftigung auf längstens 
zwei Monate oder 50 Arbeitstage innerhalb eines Kalenderjahres beschränkt, so fällt unabhän-
gig von der Höhe des Entgelts keine Sozialversicherung an. Für kurzfristig beschäftigte Schüler, 
die das 16. Lebensjahr vollendet haben, muss allerdings eine Anmeldung der Beschäftigung 
entweder im elektronischen Verfahren oder mittels des Vordrucks bei der Bundesknappschaft 
abgegeben werden. Die Beendigung der Beschäftigung ist nach dem gleichen Verfahren zu 
erledigen. 
Der Arbeitgeber sollte sich außerdem die Lohnsteuerkarte vorlegen lassen. 
Wird der Schüler länger als zwei Monate oder 50 Arbeitstage im Kalenderjahr beschäftigt, gel-
ten die Vorschriften für die sog. „Mini-Jobs“. Der Schüler darf außerhalb der vorgenannten 
Grenzen dann nur bis zu 400 € monatlich verdienen und der Arbeitgeber hat Pauschalbeträge 
zur Kranken- und Rentenversicherung sowie die pauschale Steuer von insgesamt 25 % an die 
Bundesknappschaft abzuführen. 
Beispiel: 
Schüler A arbeitet in den Sommerferien 2005 an 35 Arbeitstagen in einer Firma B. Er erhält 
dafür 2.800 € als Bruttolohn. Sozialversicherungsbeiträge sind nicht abzuführen. 
Ab dem 1.9.2005 arbeitet er monatlich 30 Stunden in der Firma B und erhält dafür 300 €. Vom 
1.9.2005 an sind 25 % Pauschalbeiträge vom Arbeitgeber an die Bundesknappschaft zu ent-
richten. 
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Kündigung eines Ausbildungsverhältnisses 
Wenn der Ausbildende einen Ausbildungsvertrag kündigen will, reicht es nicht aus, in dem Kün-
digungsschreiben lediglich auf eine im Ausbildungsvertrag geregelte Pflicht hinzuweisen, wo-
nach der Auszubildende im Fall seines Fernbleibens den Ausbilder zu informieren und eine 
ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu übersenden hat. 
Dies hat jüngst das Landesarbeitsgericht Köln entschieden. Erforderlich sei vielmehr die Be-
nennung eines konkreten, kündigungsrelevanten Fehlverhaltens des Auszubildenden unter 
kurzer, aber nachvollziehbarer Angabe des tatsächlichen Kündigungssachverhalts. 

Grundgesetz gewährleistet Mindestbeteiligung der Kinder des Erb-
lassers an dessen Nachlass 
Das Kind eines Erblassers, das durch Verfügung von Todes wegen von der Erbfolge ausge-
schlossen ist, kann von dem Erben den Pflichtteil verlangen. Der Erblasser kann dem Kind den 
Pflichtteil nur entziehen, wenn ein Pflichtteilentziehungsgrund vorliegt. Dies ist unter anderem 
dann der Fall, wenn das Kind dem Erblasser nach dem Leben trachtet oder es sich einer vor-
sätzlichen körperlichen Misshandlung des Erblassers schuldig macht. 
Die entsprechenden gesetzlichen Regelungen im Bürgerlichen Gesetzbuch sind nach einem 
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts mit dem Grundgesetz vereinbar. Nach Auffassung 
des Gerichts genügen diese Normen den verfassungsrechtlichen Anforderungen der Erbrechts-
garantie und dem Schutz der Familie. 

Der Samstag ist bei der Berechnung der Kündigungsfrist mitzu-
zählen 
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass der Samstag bei der Berechnung der sog. Ka-
renzzeit von drei Werktagen, die den Parteien eines Mietvertrags zur Wahrung der Kündigungs-
frist zusteht, mitzuzählen ist. Im Sinne der gesetzlichen Regelung ist der Samstag ein Werktag. 
Die Kündigung eines Mietverhältnisses über Wohnraum ist spätestens am dritten Werktag eines 
Kalendermonats für den Ablauf des übernächsten Monats zulässig. Für die Rechtzeitigkeit der 
Kündigungserklärung kommt es grundsätzlich auf deren Zugang beim Kündigungsempfänger 
an. 
Im entschiedenen Fall ging das Kündigungsschreiben an einem Mittwoch (5.6.2002) beim Ver-
mieter ein. Die Kündigung war mithin verspätet, weil der 1.6.2002, ein Samstag, bei der Be-
rechnung der Karenzzeit von drei Werktagen mitzuzählen war. 
 
 
Wir hoffen Ihnen einen hilfreichen Überblick gegeben zu haben. Natürlich stehen wir 
Ihnen für weitere Informationen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

   
 Dr. Christian Gerl 
 Diplom-Kaufmann 
 Steuerberater 


